
Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, das Thema Umziehzeiten 
beschäftigt uns nun schon seit 
geraumer Zeit. 
Als Vertrauensleute und ver.di-
Betriebsratsfraktion haben wir 
euch regelmäßig informiert. Zu-
letzt haben Michael Barden und 
Markus Rauße, unsere ver.di
Betriebsräte im Arbeitszeitaus-
schuss, auf der Betriebsver-
sammlung im Dezember die 
Position der ver.di Fraktion im 
Betriebsrat dargestellt.

Unser Arbeitgeber bleibt jedoch 
bisher bei seiner Position, die 
unserer Auffassung nach nicht 
der aktuellen Rechtsprechung 
entspricht.

Worum geht es eigentlich?

Viele von uns tragen die Arbeits-
kleidung auf Anweisung des Ar-
beitgebers. Das Bundesarbeits-
gericht hat festgestellt, dass 
bei einer Trageverpflichtung 
das An- und Ablegen von Ar-
beitskleidung im Betrieb ei-
nem fremden Bedürfnis dient 
(nämlich dem des Arbeitge-
bers) und somit die Umziehzeit 
vergütungspflichtige Arbeits-
zeit ist (u.a. BAG Urteil vom 
25.April 2018 Az: 5 AZR 245/17).

Unser Arbeitgeber bezieht sich 
allerdings weiterhin auf die Rah-
menbetriebsvereinbarung Flexi-
ble Arbeitszeit (RBVFlexAZ) von 
2006, in der im § 3 Absatz 3 
steht, dass die Arbeitszeit in Ar-
beitskleidung zu beginnen ist. 

Inzwischen ist durch die Rechts-
prechung allerdings klargestellt 
worden, dass für das Umkleiden 
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Wie geht es nun weiter?

Unsere ver.di-Vertreter:innen im 
Betriebsrat haben sich intensiv 
mit dem Thema beschäftigt und 
die notwendigen Schritte vorbe-
reitet. 
Der Betriebsrat ist ihrer Empfeh-
lung nun gefolgt und hat eine 
Feststellungsklage eingereicht,
um euren Anspruch auf Vergü-
tung von Umkleidezeiten und 
damit verbundenen Wegezeiten 
endlich zu klären.

Außerdem dokumentieren 
schon etliche Kolleg:innen ihre 
tägliche Umzieh- und Wegezeit, 
sprich die Zeit vom Öffnen des 
Spindes bis zum Erreichen der 
Stempeluhr, um die Zeiten, die
vergütungspflichtig sind, gel-
tend zu machen. 
Solche Ansprüche können bis zu 
3 Jahre rückwirkend eingeklagt 
werden. 

Ihr möchtet euch daran beteili-
gen und auch eure Ansprüche 
geltend machen? Meldet euch 
bei uns über:

umziehzeiten@zone210.de 

Für Gewerkschaftsmitglieder ist 
die Rechtsberatung und Unter-
stützung durch den DGB Rechts-
schutz übrigens kostenlos. 

Ausblick:

Wir erwarten die Antwort des 
Arbeitsgerichtes in Hamburg 
und werden über den weiteren 
Verlauf informieren. 

Euer ver.di Vertrauens-
leute Vorstand

ein Vergütungsanspruch beste-
hen kann. Eine Betriebsverein-
barung kann diesen Anspruch 
nicht einfach streichen, denn 
gesetzliche Regelungen gehen 
vor. Diese Normenhierarchie 
müssten auch die Anwälte der 
Lufthansa kennen.

Bisher ist der Arbeitgeber der 
Aufforderung des Betriebsrates, 
der Rechtsprechung zu folgen, 
nicht nachgekommen. Hier be-
kommen wir auch den Bezug 
zur Überschrift, denn zuletzt 
wurde dem Betriebsrat trotz 
Fristsetzung nur geantwortet, 
man möge doch Geduld haben.

Ein Verhalten, das Respekt und 
Wertschätzung vermissen lässt, 
wenn man bedenkt, dass bereits 
2019 erste Gespräche zum The-
ma zwischen Geschäftsleitung 
und Vertretern des Betriebsrates 
stattgefunden haben. 
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Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail  Staatsangehörigkeit

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN BIC

Zahlungsweise

 monatlich  vierteljährlich  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

Ort, Datum und Unterschrift  
1) nichtzutreffendes bitte streichen

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren zu und willige  
in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem  Arbeitgeber und ver.di ein. Diese 
Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber 
widerrufen.

Ort, Datum und Unterschrift  

Ort, Datum und Unterschrift  

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit         Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)       bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

LHT HAM Vertrauensleute Werbergemeinschaft

 Luftverkehr

1009496413

 Lufthansa Technik AG / Abteilung: 

 Weg beim Jäger          193       

 22335       Hamburg         

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


